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Kurzportrait: Die GRIEPHAN BRIEFE bieten wöchentliche Informationen zum Geschäftsfeld äußere & innere Sicherheit. Sie 
bieten Insider-Hintergrund zum Rüstungsgeschäft, den Bundestagsausschüssen und Personalien sowie Analysen zur Sicherheit pro-
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Format	 DIN A4, 210 mm breit, 297 mm hoch

Satzspiegel	 180 mm breit x 265 mm hoch 
2 Spalten à 87 mm

Anzeigen-	 Format	 Breite x Höhe	 Preise 
formate, s/w	1/2 Seite quer	 180 x 130 mm	€	1.300,– 
	 Anschnitt*	 210 x 148 mm	€	1.430,–
	 1/3 Seite quer	 180 x 87 mm	 €	 890,– 
		  Anschnitt*	 210 x 93 mm	 €	 980,–
	 1/4 Seite quer	 180 x 65 mm	 €	 710,– 
		  Anschnitt*	 210 x 69 mm	 €	 780,–
	 1/4 Seite hoch	 87 x 130 mm	 €	 710,– 
		  Anschnitt*	 102 x 139 mm	€	 780,–
	 1/6 Seite quer	 180 x 43 mm	 €	 480,–
	 1/8 Seite quer	 180 x 30 mm	 €	 390,–

* zzgl. 3 mm Beschnitt (rechts, links, unten)

Millimeter-	 € 14,– (Rabattfähig)
preis, 4c	 Mindestgröße: 50 mm

Farb-	 € 250,– je Zusatzfarbe
zuschlag	 Farbzuschlag nicht rabattierfähig

Beilagen	 lose eingelegt, nur 1 Blatt möglich bis 25 g 
€ 950,– pro Tsd. + Postgebühren

Nachlässe	 Malstaffel 
3 x   5 % 	 12 x 15 % 
6 x 10 %	 24 x 20 %

Banner- 
werbung

	 Halfbanner (234 x 60 Pixel)	 monatlich € 450,– 
Leadbanner (728 x 90 Pixel)	 monatlich € 520,– 
Dateiformate *.jpg, *.gif oder *.swf 
maximale Dateigrösse 30 KB

Den aufgeführten Preisen ist jeweils die gesetzliche Mwst. hinzuzurechnen.

Verlag	 DVV Media Group GmbH

Hausanschrift	 Nordkanalstraße 36, 
D-20097 Hamburg

Postanschrift	 Postfach 10  16  09, 
D-20010 Hamburg

Telefon	 +49 (40) 237 14 - 117

Telefax	 +49 (40) 237 14 - 236

E-Mail	 florian.visser@dvvmedia.com

Anzeigen (verantw.)	Florian Visser

Erscheinungs-	 Die GRIEPHAN BRIEFE erscheinen  
weise	 wöchentlich montags.

Anzeigenschluss	 1 Woche vor Erscheinungstermin

Grundschrift	 Myriad Pro

Druckverfahren	 Offset

Druckunterlagen	 Offset-Positive, bis 54er Raster

Zahlungs-	 Zahlbar sofort nach Erhalt der 
bedingungen	 Rechnung netto Kasse

Zahlungs-	 Deutsche Bank AG, Hamburg 
möglichkeiten	 Konto-Nr. 020142600 
	 (BLZ 200 700 00)

	 IBAN DE 83 2007 0000 0020 1426 00

Anzeigen 

Verlags-	 MCW Media & Consulting Wehrstedt 
vertretung	 Dr. Uwe Wehrstedt
	 Hagenbreite 9 

D–06463 Ermsleben

Telefon	 ++ 49 (0) 3 47 43 / 62 09 0

Telefax	 ++ 49 (0) 3 47 43 / 62 09 1

Email	 info@wehrstedt.org



1.	 „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts­
bedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder meh­
rerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Interessenten 
in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2.	 Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres 
nach Vertrags-abschluß abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses 
das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag 
innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, 
sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgeru­
fen und veröffentlicht wird.

3.	 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der verein­
barten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag 
genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4.	 Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu 
vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer 
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlaß dem Verlag zu erstat­
ten.  Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt 
im Risikobereich des Verlages beruht.

	 Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch höhere Gewalt (z. B. Arbeits­
kämpfe, Beschlagnahme u. dgl.) hat der Verlag Anspruch auf volle Bezah­
lung der veröffentlichten Anzeigen, wenn die Aufträge mit 80% der 
garantierten verkauften Auflage erfüllt sind. Geringere Leistungen sind 
nach dem Tausender-Seitenpreis gemäß der im Tarif genannten garan­
tierten Auflage zu bezahlen.

5.	 Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen 
dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

6.	 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen aus­
schließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an 
bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, 
müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, daß dem Auftraggeber 
noch vor Anzeigenschluß mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf 
diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der 
jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne daß dies der ausdrücklichen Verein­
barung bedarf.

7.	 Textteil-Anzeigen werden im Gegensatz zu Anzeigen auf reinen Anzei­
genseiten auf redaktionellen Seiten plaziert. Anzeigen ”allein im Text” 
sind Anzeigen, die nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die 
aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar 
sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort ”Anzeige“ deutlich 
kenntlich gemacht.

8.	 Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im 
Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, 
der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich 
gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren 
Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder 
deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist.  Dies gilt auch für 
Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern auf­
gegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage 
eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die 
durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestand­
teils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthal­
ten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird 
dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

	 Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die 
rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten 

Text und Bildunterlagen.  Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von 
Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung des Auf­
trages, auch wenn er storniert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen. 
Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu 
prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden.

9.	 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich.  
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert 
der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den 
belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckun­
terlagen gegebenen Möglichkeiten.

10.	 Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichti­
gem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zah­
lungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem 
Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Läßt der 
Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder 
ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber 
ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auf­
trages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, 
Verschulden bei Vertragsabschluß und unerlaubte Handlung sind – auch 
bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen. Schadensersatz­
ansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt 
auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende 
Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt.  Dies gilt nicht für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und 
seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen 
des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt.

	 Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus 
auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übri­
gen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässig­
keit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe 
des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen 

– außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen 
nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11.	 Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auf­
traggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesand­
ten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die 
ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten 
Frist mitgeteilt werden.

12.	 Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach 
Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung 
zugrunde gelegt.

13.	 Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung 
sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige über­
sandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom 
Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im 
einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart 
ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste 
gewährt.

14.	 Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einzie-
hungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere 
Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen 
und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen.

	 Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftrag­
gebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzei­
genabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf 

ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des 
Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen.

15.	 Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. 
Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenaus­
schnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann 
ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechts­
verbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und 
Verbreitung der Anzeige.

16.	 Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstöcke, Matern und Zeich­
nungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende 
erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat 
der Auftraggeber zu tragen.

17.	 Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluß über mehrere 
Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn 
im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Inser­
tionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durch­
schnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist  – die 
durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die 
durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalen­
derjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein 
zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie 20 v. H. beträgt.

	 Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausge­
schlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der 
Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, daß dieser vor Erscheinen 
der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

18.	 Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und recht­
zeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kauf­
manns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden 
nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet.

	 Die Eingänge auf Chiffreanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. 
Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. 
Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet 
zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht ein­
geräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle und im erklärten 
Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zulässige Format 
DIN A4 überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und 
Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht 
entgegengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann 
dennoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, daß der Auf­
traggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt.

19.	 Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftrag­
geber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate 
nach Ablauf des Auftrages.

20.	Erfüllungsort ist Hamburg.

	 Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffent­
lichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei 
Klagen Gerichtsstand Hamburg. Hat der Auftraggeber keinen allgemei­
nen Gerichtsstand im Inland, so ist als Gerichtsstand Hamburg verein­
bart. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers 
im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber 
nach Vertragsschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins 
Ausland verlegt, ist als Gerichtsstand Hamburg vereinbart.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften
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